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InAnbetrachtderklammen
Finanzen imKantonLuzern
undderAbstimmungzum
ReferendumgegendieSteuer-
erhöhungvon1,6auf 1,7 Ein-
heiten ist klar, dass die vom
Regierungsrat beschlossene
Massnahme vonder SVPmitge
tragenwird.Die SVP vertritt den
Standpunkt, dass höhereGe
bühren, Abgaben und Steuern
zu bekämpfen sind.Die Eigen
verantwortung des Bürgers soll
stärker zumTragen kommen
und ist höher als die Verantwor
tung des Staates zu gewichten.

LangewarMusikschulunterricht
Sache der Eltern, sowie es auch
dasMitwirken bei einemSport
verein ist. Der staatlicheEingriff
in diese Eigenverantwortlichkeit
der Eltern für ihreKinderwurde
erst 2003,mit derGründung des
Verbands für dieMusikschulen
desKantons Luzern,mit dessen

Musikschulinitiative im Jahr
2006undder Einführung des
regierungsrätlichenGegenvor
schlages 2009, Sache des Staa
tes. DamitwurdenMusikverei
ne, Chöre und privateGruppie
rungen geschwächt und eine
Lobby konnte sich entfalten, die
ihreKraft in der Sammlung der
eingereichtenUnterschriften in
dieser Sache demonstriert hat.
Dieser gilt es aufzuzeigen, dass
hier auf emotionaler und nicht
auf sachlicher Ebene argumen
tiert wurde.Denn sachlich
gesehenwäre an die Eltern zu
appellieren, dass ihnen die
musikalischeAusbildung ihrer
Sprösslinge durchaus eine
möglicheErhöhung der Eigen
leistung von 5 Franken pro
Lektionwert seinmüsste.Der
beste Fall, dass dieseAusbildung
einer Karriere als Berufsmusiker
zuträglich ist, trifft nicht in
ausreichendemMasse zu,was

sich insbesondere amAnteil von
SchweizerMusikern in Berufs
orchestern zeigt, der zumeist
weit unter 50 Prozent liegt.
Vielen gut ausgebildetenMusi
kern bleibt so nur der Ausweg,
sich alsMusiklehrer
denUnterhalt zu
verdienen.Daher ist
klar, dass sich diese
Interessengruppe für
die Besitzstandwah
rung einsetzt, umeineOptimie
rungweiterer Kosten in diesem
Bereich so auszuschliessen.

Kontra

DasMusizierenanMusik-
schulen istTeil einer ganz-
heitlichenBildung.Alle Kinder
und Jugendlichen sollen – unab
hängig vonWohnort und Ein
kommen der Eltern – gleichbe

rechtigt dieses
Bildungsangebot
nutzen können.

DieKürzung der
Kantonsbeiträge

führt zumassiv höheren Schul
geldern und belastet Familien
undGemeinden.DieRegierung
schreibt in ihrer Botschaft, dies
sei «verkraftbar», die Lektion
verteuere sich «nur» um5 Fran
ken. Für eine Familiemit zwei
Kindern sind das aber zusätzlich
400 Franken pro Schuljahr.
EineErhöhung umüber 20 Pro
zent ist sicher nicht vertretbar.
DieHalbierung der Beiträge
bringt denKantonsfinanzen
wenig, zerstört jedoch viel

Bewährtes und gefährdet die
Chancengleichheit. Diemusika
lischeBildung unserer Kinder ist
zuwichtig, umkurzfristigen
Sparbemühungen zumOpfer zu
fallen.

DerMusikkanton Luzern ist
stolz auf die Spitzenleistungen
seiner Formationen. Sie brau
chenweiterhin gut ausgebilde
tenNachwuchs. Noch nie haben
so viele Luzerner ein kantonales
Referendumunterschrieben,
22417 Unterschriften! Kein
Wunder, denn schon zweiMal
sprach sich die Bevölkerung bei
ähnlichenAbstimmungen für
die Stärkung dermusikalischen
Bildung aus. DieHalbierung der
Kantonsbeiträgemissachtet
diese klaren Resultate und ist
ein Angriff auf dieMusikkultur.

Für viele Luzerner gehören gute
Musikschulen, Bildung und

Kultur zum lebenswerten
Wohnkanton.Haben Sie genug
vomLeistungsabbau? Sagen Sie
−Nein zu höheren Schulgeldern
für Familien! −Nein zur Ände
rung imVolksschulbildungsge
setz undAbbau in der Bildung!
−Nein zumAngriff auf die
gelebteMusikkultur imKanton!
HerzlichenDank imNamen
betroffener Lernenden, Eltern,
Musiklehrpersonen,Musikfor
mationen, Kulturschaffenden
undMusikliebhabenden unse
res Kantons.

SollendieKantonsbeiträgebeiMusikschulengekürztwerden?
Abstimmung DerKanton Luzernwill seine Beiträge an die kommunalenMusikschulen halbieren. Damit könnten ab 2018
jährlich 1,8Millionen Franken gespart werden.Weil dagegen das Referendumergriffenwurde, hat nun das Volk das letzteWort.

Franz Grimm, Präsident des
Verbands für die Musikschulen
des Kantons Luzern, Sursee

Oliver Imfeld, Vizepräsident der
SVP-Kantonalpartei, Manager
von DJ Bobo, Kastanienbaum

21. Mai
Abstimmung

Kantonsarchäologen erhöhendenDruck
Fall Sennhauser Im Streit umGrabungsdokumentationenmit einemKirchenarchäologen haben die Kantone

die eidgenössische Stiftungsaufsicht eingeschaltet. Und auch der Bundesratmuss sich nunmit demThema befassen.

Susanne Balli
susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Archäologische Funde sind
EigentumdesKantons, indemsie
gefundenwurden.DieserGrund
satz ist imSchweizerischenZivil
gesetzbuch geregelt. Nicht gere
gelt isthingegen,wemDokumen
tationen zu Grabungen gehören.
SindsieEigentumdesGrabungs
leiters oder der Auftraggeber?
Über dieseGrundsatzfrage strei
ten sich der Kanton Luzern und
weitere Kantone seit Jahren mit
demheute 85jährigenHans Ru
dolf Sennhauser, einem emeri
tierten Professor für Kirchen
archäologie an der ETH und der
UniZürich (sieheKastenundAus
gabevom2.März).Mindestens57
Dokumentationen in Form von
Zeichnungen, Fotografien und
Plänen zu Grabungen in 13 Kan
tonen sind im Besitz einer von
Sennhauser gegründetet «Stif
tung für Forschung in Spätantike
undMittelalter» in Bad Zurzach,
deren Präsident er ist.

Jetzt nimmt der Konflikt eine
neue Dimension an. Der Kanton
Luzern und die Konferenz der
SchweizerischenKantonsarchäo
logen haben Ende März bei der
eidgenössischen Stiftungsauf
sicht eine Aufsichtsbeschwerde
eingereicht.DieBeschwerdefüh
rer fordern, dass Sennhausers
Stiftung die umstrittenen Origi
nalDokumentationenbis spätes
tens am 31. Juli 2017 an einen
sicheren Ort verbringt. Für den
Fall, dass Sennhausers Stiftung
den Anordnungen nicht nach
kommensollte, verlangendieBe
schwerdeführer die Einsetzung
eines Sachwalters, der sich um
die sichereArchivierungderDo
kumentationen kümmert.

«Sicherheitsgutachten
ist vernichtend»

«Wir haben die Beschwerde ba
sierendaufeinemSicherheitsgut
achtengemacht,welchesvernich

tend ist», sagt der LuzernerKan
tonsarchäologe Jürg Manser, der
Leiter der TaskForce ist, welche
dieKantone2009indieserAnge
legenheit eingesetzt haben. Das
Gutachtenwurde imJanuar2016
vonzweiunabhängigenExperten
– der Staatsarchivarin des Kan
tons Baselland und einem Büro
für Kulturgüterschutz undDenk

malpflege in Zug – erstellt. Zuvor
hatten die Experten den mittel
alterlichenRiegelbau inBadZurz
ach, in dem die archäologischen
Pläne lagern, besucht. Sie kamen
im Gutachten zum Schluss, dass
«gravierende Mängel bezüglich
der sachgerechtenArchivierung»
der betroffenen Grabungsdoku
mentationen bestehen. «Aus

archivischer Sicht besonders kri
tisch sind ein fehlendes Gesamt
inventar (Erschliessung), die
mangelhafteVerpackungundLa
gerung und die fehlende Sicher
heit (Brandschutz, Einbruch)»,
heisst es unter anderem.

Jürg Manser sagt: «Seit Jah
renhabenwir esmit Sennhauser
auf konziliantem Weg versucht.

Der ist hiermit vorbei. Das Ende
der Fahnenstange ist erreicht.»

DieeidgenössischeStiftungs
aufsicht hat bereits reagiert und
wird die nötigen Abklärungen
treffen,wiesie in ihrerAntwortan
die Beschwerdeführer schreibt.
«Bereits heute bittenwir Sie, uns
Personenmitzuteilen,welche als
unabhängigeSachwaltermit aus
gewiesenen Kenntnissen in der
vorliegendenThematikallenfalls
eingesetzt werden könnten.Dies
im Hinblick auf durch uns zu er
greifende künftige Massnah
men», heisst esweiter.

Motion fordert,
Gesetzeslückezuschliessen
Neben der eidgenössischen Stif
tungsaufsicht wird sich auch der
BundesratmitdemThemabefas
sen müssen. Die Luzerner CVP
Nationalrätin Andrea Gmür
Schönenberger hat eine Motion
eingereicht. In dieser fordert sie,
dassderBundesrat dieGesetzes

lücke schliesst und Dokumenta
tionendemgehören, der archäo
logische Ausgrabungen in Auf
trag gibt und finanziert.

JürgManser begrüsst Gmürs
Vorstoss. «Die Absurdität des
Falls Sennhauser zeigt sich auch
gerade darin, dass Sennhauser
sich –basierendaufdementspre
chenden Artikel im Schweizeri
schen Zivilgesetzbuch – von den
Funden getrennt hat. Ohne Fun
de kannman aber keine Ausgra
bungenwissenschaftlichbearbei
ten.» Es sei überfällig, dass das
GesetzderEntwicklungderWis
senschaft angepasstwerde.Aller
dings denkt er nicht, dass sich
SennhauserdurchdieMotionbe
eindrucken lassenwird.

Hans Rudolf Sennhauser
wollte zur jüngsten Entwicklung
im Archäologiestreit gestern auf
unsereAnfragehinkeineStellung
nehmen. Er warte ab, was all die
Leutedazuzusagenhätten, sagte
er kurz und knapp.

Kantonsarchäologe Jürg Manser bei der Johanniterkommende. Bild: Eveline Beerkircher (Hohenrain, 1. März 2017)

St.Gallen reicht Klage ein
Gerichtsverfahren Der in Bad
Zurzach lebende Hans Rudolf
Sennhauser (85)gilt alsKoryphäe
für Kirchenarchäologie. Ab den
späten1950erJahren leiteteer im
Auftrag von Bund und Kantonen
zahlreiche Kirchen und Kloster
ausgrabungen. Sennhauser wei
gert sichbisheute,dieDokumen
tationendenKantonenauszuhän
digen. Fünf betreffen Luzern, so
Dokumentationen zur Johanni
terkommende Hohenrain (siehe
Bild) und zur Pfarrkirche St. Jo
hannes der TäuferGrossdietwil.

Die Kantone Luzern, Basel
Stadt und St.Gallen reichten
2013 nach gescheiterten Ver
handlungenmit SennhauserKla
genein.BaselStadt erzielte 2015
imStreit umDokumente zuGra

bungen imBaslerMünster einen
Erfolg. Die Klagen von Luzern
und St.Gallen wurden zu Guns
ten neuer Verhandlungen mit
Frist bis Ende Januar 2017 sis
tiert. Doch die Frist verstrich, zu
neuen Verhandlungen zwischen
Luzern und Sennhauser kam es
nicht. Und die neuen Verhand
lungenzwischenSennhauserund
dem Kanton St.Gallen, der um
dieHerausgabederDokumenta
tionen über den als Weltkultur
erbe eingestuften Klosterbezirk
kämpft, kamenzukeinemResul
tat, wie Katrin Meier, Leiterin
Amt fürKulturKantonSt.Gallen,
sagt. «Darum haben wir gestern
beimBezirksgericht Zurzach be
antragt, das Gerichtsverfahren
wieder aufzunehmen.» (sb)


